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Aktuelles Arzthaftungsrecht

24. Oktober 2025
13.30 – 19.00 Uhr
Online

15. Dezember 2025
13.30 – 19.00 Uhr
Online

Wolfgang Frahm
Vors. Richter am Schleswig-Holsteinischen 
Oberlandesgericht

Online-Vortrag LIVE: Aktuelles Arzthaftungsrecht

Live-Übertragungen:
24. Oktober 2025, 13.30 – 19.00 Uhr 
(inkl. 30 Min. Pause)
Nr.: 12246474
15. Dezember 2025, 13.30 – 19.00 Uhr 
(inkl. 30 Min. Pause)
Nr.: 12246798
Es gelten die auf der Homepage  
ausgewiesenen Kostenbeiträge.

Die DAI Online-Vorträge LIVE

Bei einem Online-Vortrag LIVE verfolgen Sie die Veranstal-
tung/Fortbildung zum angegebenen Termin über das eLear-
ning Center. Ein moderierter textbasierter Chat ermöglicht 
Ihnen die Interaktion mit den Referierenden und anderen 
Teilnehmenden. Sie benötigen nur einen aktuellen Brow-
ser, eine stabile Internetverbindung und Lautsprecher.  
Die Arbeitsunterlage steht elektronisch zur Verfügung.

Teilnahmebescheinigung nach § 15 Abs. 2 FAO

Das DAI stellt die Voraussetzungen zum Nachweis der 
durchgängigen Teilnahme sowie die Möglichkeit der Inter-
aktion während der Dauer der Fortbildung bereit. Die Online- 
Vorträge LIVE werden damit wie Präsenzveranstaltungen 
anerkannt und können für die gesamten 15 Zeitstunden ge-
nutzt werden.

Kontakt

Deutsches Anwaltsinstitut e. V.
Gerard-Mortier-Platz 3, 44793 Bochum
Tel. 0234 970640
support@anwaltsinstitut.de
Vereinsregister des Amtsgerichts Bochum: VR-Nr. 961

FAOcomplete – Ihr eLearning-Paket im DAI

Dieses eLearning-Angebot ist Bestandteil von 
FAOcomplete: Mit diesem eLearning-Paket 
können Sie sich aus unserem vielfältigen An-

gebot Ihre komplette FAO-Fortbildung in einem Fachin-
stitut komfortabel, flexibel und zu einem attraktiven  
Festpreis zusammenstellen. Genauere Informationen fin-
den Sie unter www.anwaltsinstitut.de/faocomplete

Online-Vortrag LIVE

Anmeldung über die DAI-Webseite  
www.anwaltsinstitut.de  
mit vielen neuen Services:

· �Zugriff auf alle digitalen Unterlagen zur Fortbildung: 
Von Arbeitsunterlage bis zur Teilnahmebescheinigung

· �Komfortable Umbuchungsmöglichkeiten

· �Direkter Zugriff auf alle digitalen Lernangebote

· �Speichern interessanter Fortbildungen  
auf Ihrer persönlichen Merkliste

Mit E-Mail-Adresse anmelden

E-Mail-Adresse

Kennwort

Kennwort vergessen?

Sie haben noch kein Konto?	   Jetzt registrieren

Anmelden

DAI-Newsletter – Jetzt anmelden
Einfach QR-Code scannen oder unter 
www.anwaltsinstitut.de/dainewsletter/

Diese und weitere  
Fortbildungen  
aus dem Fachinstitut
finden Sie hier
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Arbeitsprogramm

I.	 Sorgfaltsmaßstab und Facharztstandard

II. 	� Beweiserleichterungen bei der Pflichtverletzung 
(Dokumentationsfehler, voll beherrschbarer 
Risikobereich)

III.	� Beweiserleichterungen bei der Kausalität  
(grober Behandlungsfehler, Befundsicherung und 
Befunderhebung, Übernahmeverschulden)

IV.	� Anforderungen an die ärztlichen 
Aufklärungspflichten

V.	� Der Einwand der hypothetischen Einwilligung

VI.	 Besonderheiten bei der Einrede der Verjährung

VII.	 Der Sachverständigenbeweis

VIII.	 Weitere Besonderheiten im Arzthaftungsprozess

IX.	 Die jüngste Rechtsprechung des BGH

X.	� Die möglicherweise bevorstehende „Stärkung der 
Patientenrechte“

Referent

Wolfgang Frahm, Vors. Richter am 
Schleswig-Holsteinischen Oberlandesgericht

Inhalt

An wen richtet sich der Online-Vortrag?
Rechtsanwälte/-innen, die vereinzelt oder häufig Arzthaf-
tungsfälle bearbeiten, Fachanwälte/-innen für Medizin-
recht

Worum geht es?
Der Vortrag gibt einen vertiefenden Überblick über die ak-
tuellen Fragen des Arzthaftungsrechts. Zunächst werden 
die Besonderheiten im Bereich des Behandlungsfehlers und 
des haftungsrechtlichen Facharztstandards dargestellt. Auf-
gezeigt werden außerdem die oft prozessentscheidenden 
Besonderheiten der Beweislast beim groben Behandlungs-
fehler, bei der Befunderhebungspflichtverletzung, im Falle 
fehlerhafter Dokumentation, im voll beherrschbaren Risiko-
bereich und bei Anfängereingriffen.

Einen weiteren Schwerpunkt stellt die ärztliche Aufklärung 
mit ihren haftungsrechtlichen Besonderheiten dar (Feh-
leraufklärung, wirtschaftliche Aufklärung, therapeutische 
Hinweispflichten und insbesondere die Eingriffs- und Risiko-
aufklärung sowie die zunehmend als unzureichend gerügte 
Aufklärung über Behandlungsalternativen).

Es werden auch die prozessualen Besonderheiten in der 
Arzthaftung behandelt (Behandlungsunterlagen, Substanti-
ierungspflichten des Patienten, Sachverständigen- und Pri-
vatgutachten, Privatgutachter in der mündlichen Verhand-
lung).

Die Tagung umfasst u.a. die nähere Darstellung der aktuellen 
Rechtsprechung des BGH zum Arzthaftungsrecht aus den 
letzten drei Jahren und bietet auch eine Übersicht zu der ak-
tuellen Diskussion zur „Stärkung der Patientenrechte“.

Weitere Veranstaltungsempfehlung:

21. Jahresarbeitstagung Medizinrecht
13. bis 14. März 2026, Livestream/ 
Heusenstamm · Nr. 124205
Leitung: Dr. Heike Thomae, Rechtsanwältin, Fachanwältin 
für Medizinrecht 
Die Jahresarbeitstagung Medizinrecht befasst sich im Jahr 
2026 überwiegend mit den aktuellen Problemfeldern des 
öffentlichen Gesundheitsrechts. Hochkarätige Referen-
tinnen und Referenten aus Anwaltschaft, Gerichtsbarkeit, 
Wissenschaft und anderen Bereichen des Gesundheits-
wesens stellen die wichtigsten Entwicklungen aus diesen 
Bereichen des Medizinrechts vor und diskutieren die mo-
mentan drängenden Probleme.
Wie in den Vorjahren wird die Tagung von einer umfang-
reichen Arbeitsunterlage begleitet, die auch als Nach-
schlagewerk zur Weiterverwendung in der Praxis geeignet 
ist. Damit bietet die Jahresarbeitstagung jeder Fachan-
wältin und jedem Fachanwalt für Medizinrecht und allen 
anderen medizinrechtlich interessierten Juristinnen und 
Juristen ein unverzichtbares Forum der Fortbildung und 
des fachlichen Austauschs.

Dauer: 10 Zeitstunden – § 15 FAO

Aktuelles zur Vergütung von  
Krankenhausleistungen 
Fortbildungsplus zur 21. Jahresarbeitstagung 
12. März 2026, Livestream/ 
Heusenstamm  · Nr.  124207
Dr. Heike Thomae, Rechsanwältin, Fachanwältin für 
Medizinrecht 
Mit dieser Veranstaltung können Sie in Kombination mit 
der 21. Jahresarbeitstagung Medizinrecht die gesamte 
Fortbildungspflicht gemäß § 15 FAO in Höhe von 15 Stun-
den an einem Termin absolvieren.

Dauer: 5 Zeitstunden – § 15 FAO
Es gelten die auf der Homepage  
ausgewiesenen Kostenbeiträge.


